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VORSTOSS 
 
Gemeinderat Michael Käppeli, FDP, Gemeinderat Andreas Hasler, GLP, und Gemeinderätin Brigitte Röösli, SP, 
reichten mit Schreiben vom 22. März 2016 nachfolgende Interpellation beim Büro des Grossen Gemeinderates 
ein (GGR-Geschäft-Nr.081/16): 
 
INTERPELLATION: 
EIGNERSTRATEGIE ZUM ALTERSZENTRUM BRUGGWIESEN (AZB) 
 
A. AUSGANGSLAGE 

Im Jahre 2006 entschied die Stimmbevölkerung an der Urne die Verselbständigung des AZB, wobei die Stadt 
Illnau-Effretikon zusammen mit der Gemeinde Lindau Trägerin der öffentlich-rechtlichen Anstalt ist und auch 
eine Vertretung des Stadtrates im Verwaltungsrat hat. 

Seit dem Entscheid zur Verselbständigung hat das AZB eine intensive Entwicklung durchlaufen und insbeson-
dere die Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur (Haus Bruggwiesen B/C) mit dem damit verbundenen schnel-
len Wachstum erfolgreich gemeistert. Heute befindet sich das AZB, so der Stadtrat in seiner Beurteilung des 
AZB-Finanzplans 2016-2020, sowohl finanziell als auch organisatorisch in einer ausgezeichneten Ausgangslage, 
um die steigenden Herausforderungen im Gesundheitswesen erfolgreich zu meistern. 

Einerseits aus Anlass des 10-Jahre-Jubiläums seit dem AZB-Verselbständigungsentscheid, anderseits aufgrund 
des Finanzplans 2016-2020 richten wir im Dienste einer breitgefächerten politischen Standortbestimmung 
einige thematisch gruppierte Fragen an den Stadtrat zur Eignerstrategie. 

B.  THEMENKREISE UND FRAGEN 

RAHMENVERTRAG UND JÄHRLICHE LEISTUNGSVEREINBARUNG: 

Der Betrieb eines Alterszentrums ist durch verschiedene nationale und kantonale Vorgaben vorbestimmt. Ent-
scheidungsspielraum für die Stadt besteht bei den kommunalen Vorgaben; das sind neben der Gemeindeord-
nung und der Verordnung über das AZB insbesondere der Rahmenvertrag zwischen der Stadt und dem AZB 
sowie die jährliche Leistungsvereinbarung. 

1. Wie lautet a) der Rahmenvertrag 2016-2019 und b) die aktuell gültige Leistungsvereinbarung zwischen der 
Stadt und dem AZB? (Bitte beide Dokumente der Antwort beilegen). 
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2. Sieht der Stadtrat in den nächsten Jahren einen Anpassungsbedarf bezüglich Rahmenvertrag und Leis-
tungsvereinbarung? Falls ja, welchen? 

3. Sieht der Stadtrat in näherer Zukunft einen Revisionsbedarf in der Verordnung über das Alterszentrum 
Bruggwiesen (GGR-Beschluss vom 6. März 2008)? Falls ja: Wo? 

4. Wie und durch wen werden neue Angebote evaluiert und eingeführt (Akut- und Übergangspflege, Tages- 
und Nachtbetreuung, Spezialbetreuung wie z.B. gerontopsychiatrische Pflege)? 

5. Wie viele Stadtbewohnerinnen und –bewohner sind in einer anderen Institution fremdplatziert? Wieso? 
Welche Kosten fallen durch diese Fremdplatzierungen für die Stadt Illnau-Effretikon an? 

FINANZIELLE BASIS UND EIGENKAPITAL DES AZB: 

Entscheidend für eine hohe Pflege- und Betreuungsqualität sind genügend und gut qualifizierte Mitarbeitende, 
die für das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner des AZB sorgen. Eine weitere wesentliche Vo-
raussetzung für einen reibungslosen Betrieb ist eine gesunde finanzielle Basis. Der Finanzplan 2016-2020 des 
AZB weist für die nächsten Jahre bei leicht steigendem Gesamtvolumen Überschüsse zwischen 196‘000.- und 
360‘000.- Franken aus. Diese prognostizierten Überschüsse führen dazu, dass das AZB-Eigenkapital bis 2020 
stetig ansteigen und dann über 35 % eines Jahresaufwandes erreichen könnte.  

6. Welches Zielband für das Eigenkapital des AZB hält der Stadtrat für sinnvoll? 

7. Welche politisch beeinflussbaren Regelungsmechanismen können die Einhaltung dieses definierten Ziel-
bandes gewährleisten? 

VOLLKOSTENDECKENDER MIETZINS: 

Gemäss Verordnung über das Alterszentrum Bruggwiesen entrichtet das AZB der Stadt eine vollkostende-
ckende Miete. In der Abstimmungszeitung zur AZB-Erweiterung im Jahre 2006 wurden hierfür jährliche Mie-
terträge von rund 3 Mio. Franken angekündigt. Tatsächlich liegen die städtischen AZB-Mietzinserträge aktuell 
bei 2.3 Mio. Franken. Demgegenüber lagen die Investitionsausgaben der letzten Jahre für die Erweiterung und 
Sanierung des AZB deutlich höher (tatsächlich 60 Mio. Franken anstelle der 2006 erwarteten rund 47 Mio. 
Franken). 

Gemäss Mietvertrag zwischen der Stadt und dem AZB wird der Mietzins gemäss der jeweils gültigen Leis-
tungsvereinbarung festgelegt und gemäss effektiver Belegung pro Tag und Bett berechnet. 

8. Wie ist der Mietzins in der aktuell gültigen Leistungsvereinbarung konkret geregelt bzw. errechnet? 

9. Wie hoch müsste die vollkostendeckende Miete sein, wenn man die massiv höheren Investitionskosten 
für die Erweiterung und Sanierung des AZB mitberücksichtigt? 

10. Bis wann darf die Bevölkerung damit rechnen, dass der Stadtrat vom verselbständigten AZB eine vollkos-
tendeckende Miete bzw. die anno 2006 angekündigte Miete von 3 Mio. Franken erhebt? 

11. Wie müsste die aktuelle Mietzinsregelung in den Leistungsvereinbarungen der nächsten 2 bis 3 Jahre 
etabliert angepasst werden, um die angekündigten jährlichen Mieteinnahmen von zumindest 3 Mio. Fran-
ken zugunsten der Stadt zu erreichen? 

12. Fliessen zwischen der Stadt und dem AZB neben der Miete noch weitere Mittel hin und her, welche die 
Immobilie (nicht den Pflegebetrieb) betreffen? 
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AZB-TAXORDNUNG (MIT FOKUS PENSIONS- UND BETREUUNGSTAXEN): 

Im Finanzplan 2016-2020 des AZB fällt auf, dass die Tax-Erträge von privater Seite fast konstant bleiben, wäh-
rend diejenigen der öffentlichen Hand um rund 10 % steigen. Kurzum: Die öffentliche Hand trägt einen zu-
nehmenden Kostenanteil. Darauf Einfluss haben die verschiedenen Tarifarten und –höhen, wie sie in der Taxo-
rdnung des AZB geregelt sind. Währen die Pensions- und Betreuungstaxe sowie die persönlichen Auslagen zu 
Lasten der Bewohner/innen gehen, gehen die Pflegetaxen auch zu Lasten des Krankenversicherers und der 
öffentlichen Hand. 

13. Wie kommt in der Taxordnung die Pensionstaxe pro Tag zustande, welche die Bewohner/innen zu bezah-
len haben? Wo stehen die Pensionstaxen im Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen Alters- und Pfle-
gezentren, die auf gleich hohem Niveau Wohnen im Alter mit Betreuung und Pflege anbieten? (z.B. Ver-
gleiche mit Pflegezentrum Spitz Kloten oder Pflegezentrum Rotacher Dietlikon) 

14. Wie kommt in der Taxordnung die Betreuungstaxe pro Tag zustande, welche die Bewohner/innen zu be-
zahlen haben? Wo stehen diese Betreuungstaxen im Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen Alters- 
und Pflegezentren, die die auf gleich hohem Niveau Wohnen im Alter mit Betreuung und Pflege anbieten? 
(z.B. Vergleiche mit Pflegezentrum Kloten oder Pflegezentrum Rotacher Dietlikon) 

 
 
 
 

URHEBER: 
 Gemeinderat Michael Käppeli, FDP; Gemeinderat Andreas Hasler, 

GLP; Gemeinderätin Brigitte Röösli, SP 
   
MITUNTERZEICHNENDE:  Keine 
   
EINGANG RATSBÜRO:   23.03.2016 
   
BEGRÜNDUNG IM RAT:  23.06.2016 
   
FRIST:  23.09.2016 
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DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON  

ANTWORTET WIE FOLGT: 

ZUR FRAGE 1:  

Wie lautet a) der Rahmenvertrag 2016-2019 und b) die aktuell gültige Leistungsvereinbarung zwischen 
der Stadt und dem AZB? (Bitte beide Dokumente der Antwort beilegen) 

a)  
Der Rahmenvertrag stützt sich auf die Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen (IE 300.01.03; AZBVO) 
und die Gemeindeordnung der Stadt Illnau-Effretikon (IE 100.01.01 GO) und regelt die Rahmenbedingungen 
zwischen der Stadt und dem Alterszentrum für den Betrieb als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt. Der 
Rahmenvertrag ist jeweils für fünf Jahre gültig und wird von den Vertragsparteien im letzten Jahr vor Ablauf 
überprüft und neu verhandelt; letztmals mit Beschluss vom 19. März 2015. Der aktuell gültige Rahmenvertrag 
(2016 – 2020) liegt der Antwort des Stadtrates bei (siehe Beilage). 

b)  
Die Leistungsvereinbarung für das Alterszentrum Bruggwiesen basiert auf dem Rahmenvertrag und wird jähr-
lich aktualisiert. Die Leistungsvereinbarung 2016 liegt der Antwort des Stadtrates bei (siehe Beilage). Die Leis-
tungsvereinbarung 2017 liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Interpellationsantwort noch nicht vor.  

ZUR FRAGE 2: 

Sieht der Stadtrat in den nächsten Jahren einen Anpassungsbedarf bezüglich Rahmenvertrag und Leis-
tungsvereinbarung? Falls ja, welchen? 

RAHMENVERTRAG 

Bei der Ausarbeitung eines neuen Rahmenvertrages werden die wichtigen inhaltlichen Änderungen zusam-
mengetragen und vor der Behandlung im Stadtrat durch den Altersplanungsausschuss beraten. Die jeweiligen 
Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Alterszentrum erfolgten bisher konstruktiv und effizient. Der 
Stadtrat ist überzeugt, dass der gültige Rahmenvertrag 2016 - 2020 eine gute Basis für eine gelingende Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und dem Alterszentrum bildet und der fünfjährige Überarbeitungs-Rhythmus 
angemessen ist.  

Aus heutiger Sicht zeichnen sich bei der nächsten Vertragserneuerung unter anderem folgende Änderungen 
ab: 

- Ziff. 6:  Spitex nicht mehr Mieterin der AZB-Räumlichkeiten 
- Ziff. 9:  Mahlzeitendienst für Mittagstisch wurde eingestellt 
- Ziff. 14, lit. d: Anpassung an vollkostendeckende Miete (siehe Folgefragen)  
- Ziff. 24:  Anpassung aufgrund Rückzahlung Dotationskapital  

LEISTUNGSVERTRAG 

Die Leistungsvereinbarung wird jährlich aktualisiert und angepasst. Die Vertragsparteien überprüfen die Leis-
tungsvereinbarung zwischen Juni und August des laufenden Jahres und bringen Anpassungen und Neuerun-
gen ein. Der Stadtrat erachtet eine jährliche Überprüfung als sinnvoll und ausreichend. Eine der massgeblichen 
Anpassungen in der Leistungsvereinbarung 2017 wird die Verrechnung einer vollkostendeckenden Miete sein 
(siehe Folgefragen).  
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ZUR FRAGE 3: 

Sieht der Stadtrat in näherer Zukunft einen Revisionsbedarf in der Verordnung über das Alterszentrum 
Bruggwiesen (GGR-Beschluss vom 6. März 2008)? Falls ja: Wo? 

Die Anstaltsverordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen wurde – wie von den Interpellanten erwähnt – am 
6. März 2008 durch den Grossen Gemeinderat verabschiedet. Sie hat sich in der vorliegenden Form bewährt 
und bietet dem Stadtrat die Möglichkeit – im Rahmen seiner Kompetenzen – gezielt Einfluss zu nehmen (Leis-
tungsvereinbarung, Taxordnung, Rahmenvertrag). Auch zeigt sich nach mehrjährigem Betrieb, dass sich die 
aktuelle Rechtsform (Kommunale Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlich-
keit) bewährt hat. Verwaltungsrat und Stadtrat sehen aktuell keinen Anlass, den Betrieb einer anderen Rechts-
form zuzuführen.  

Seit dem Eingang der vorliegenden Interpellation hat der Grosse Gemeinderat eine Teilrevision der Verordnung 
über das Alterszentrum beschlossen. Betreffend Teilrückzahlung des Dotationskapitals (siehe Jahresrechnung 
AZB 2015) ist gegebenenfalls eine weitere Teilrevision der Anstaltsverordnung nötig, da in der Anstaltsverord-
nung (siehe Art. 12) die Höhe des Dotationskapitals frankenmässig beziffert wurde. In diesem Zusammenhang 
lud der Stadtrat den Verwaltungsrat des Alterszentrums ein, sich Gedanken über weitere notwendige Ände-
rungen in der Anstaltsverordnung zu machen, sodass alle Revisionsanträge in einer Vorlage dem Parlament 
unterbreitet werden können. 

ZUR FRAGE 4: 

Wie und durch wen werden neue Angebote evaluiert und eingeführt (Akut- und Übergangspflege, Ta-
ges- und Nachtbetreuung, Spezialbetreuung wie z.B. gerontopsychiatrische Pflege)? 

Für die Weiterentwicklung der Angebote in Illnau-Effretikon sind die Massnahmen im Versorgungskonzept 
(Alterskonzept 2016-2023) richtungsweisend. Entsprechende Impulse werden einerseits durch den Stadtrat 
Ressort Gesundheit - in Zusammenarbeit mit der Fachperson Koordinationsstelle Gesundheit und Alter - ein-
gebracht (z.B. Akut- und Übergangspflege, Tagesstätte) und andererseits auch von der Geschäftsleitung des 
AZB initiiert (z.B. Demenz-Terrasse). Neue Angebote werden zudem im Altersplanungsausschuss diskutiert 
und beurteilt. 

ZUR FRAGE 5: 

Wie viele Stadtbewohnerinnen und –bewohner sind in einer anderen Institution fremdplatziert? Wieso? 
Welche Kosten fallen durch diese Fremdplatzierungen für die Stadt Illnau-Effretikon an? 

Mit Stand Juni 2016 sind 45 Personen aus Illnau-Effretikon in auswärtigen Institutionen untergebracht. Beim 
grössten Teil handelt es sich um Personen, die schon vor der Erweiterung des AZB aufgrund von Platzmangel 
oder Bedarf an spezialisierter Pflege in ein anderes Heim eingetreten waren und nach der Erweiterung nicht 
mehr umziehen wollten oder ein Wechsel nicht zumutbar war. Einige Personen haben sich auf eigenen 
Wunsch für ein anderes Heim entschieden. Für vier Personen musste aus medizinischen Gründen eine spezia-
lisierte Einrichtung gefunden werden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Personen bezüglich Pflegeeinrich-
tung Wahlfreiheit haben, solange der Kostenanteil Restfinanzierung Pflege nicht über dem durch den Kanton 
festgesetzten Normdefizit liegt. Anzumerken ist zudem, dass seit der Erweiterung des AZB nur noch in verein-
zelten Fällen ein Platz in einer anderen Institution gesucht werden musste.  

Die Pflegekosten für Personen in auswärtigen Institutionen sind hauptsächlich im Konto 702.3642.00 (Beiträge 
an die Langzeitpflege ohne LV) ersichtlich und sind mit rund 1 Million Franken pro Jahr zu beziffern. Hinzu 
kommen die Kosten für derzeit vier Personen (Konto 702.3640.00 mit individuellen Leistungsvereinbarungen 
für die Übernahme der Vollkosten) von rund Fr. 260‘000.- pro Jahr. Die Tarife der Restkosten für Personen in 
auswärtigen Heimen sind zum grössten Teil vom festgesetzten Normdefizit des Kantons Zürich abhängig. Die 
Normdefizite sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, währenddessen die Kostenbeiträge der Krankenkas-
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sen stabil geblieben sind. Teilweise werden für Personen auch tiefere Beiträge (unter dem Normdefizit) ver-
rechnet. Fremdplatzierungen sind folglich nicht gleichbedeutend mit höheren Pflegebeiträgen.  

ZUR FRAGE 6: 

Welches Zielband für das Eigenkapital des AZB hält der Stadtrat für sinnvoll? 

Die Jahresrechnung 2015 des Alterszentrums weist ein Eigenkapital von 5.7 Millionen Franken aus. Dies ent-
spricht rund 30 % des jährlichen Umsatzes.  

Eigenkapital bietet Sicherheit und ermöglicht einem Betrieb einen gewissen Handlungsspielraum. Nur mit ei-
ner bestimmten Reserve kann sich das Alterszentrum auch längerfristig weiterentwickeln und sich im Markt 
behaupten. Genügend Eigenkapital ermöglicht es beispielsweise, in neue Dienstleistungsangebote zu investie-
ren und allfällige Defizite selber zu tragen. Zudem ist zu erwarten, dass das Alterszentrum aufgrund geplanter 
Projekte in und um Illnau-Effretikon einem stärkeren Konkurrenzkampf ausgesetzt sein wird. Denkbar wäre 
weiter ein unvorhergesehenes Ereignis (z.B. Epidemie), welches einen kostendeckenden Betrieb zwischenzeit-
lich nicht mehr ermöglichen und folglich zu einem hohen Jahresverlust führen würde. Sämtliche dieser Szena-
rien könnten mit einer soliden Eigenkapitalbasis abgefangen werden. Nichtsdestotrotz erachtet der Stadtrat die 
Festlegung einer bestimmten Eigenkapitalquote als sinnvoll. Kürzlich konnten sich der Verwaltungsrat und der 
Stadtrat auf eine Eigenkapitalquote von maximal 50 % des Jahresumsatzes einigen. 

ZUR FRAGE 7: 
Welche politisch beeinflussbaren Regelungsmechanismen können die Einhaltung dieses definierten 
Zielbandes gewährleisten? 

Bei einer Überschreitung der vereinbarten Eigenkapitalquote von 50 % des Jahresumsatzes hat der Verwal-
tungsrat dem Stadtrat Massnahmen zur Reduktion des Eigenkapitals aufzuzeigen. Konkrete Regelungsmecha-
nismen oder Massnahmenvorschläge können heute noch nicht vorgelegt werden, da sich Stadtrat und Verwal-
tungsrat in den Verhandlungen primär über die Höhe der Miete und die Eigenkapitalquote geeinigt haben. In 
erster Linie ist aber an Taxreduktionen zu denken.  

ZUR FRAGE 8: 

Wie ist der Mietzins in der aktuell gültigen Leistungsvereinbarung konkret geregelt bzw. errechnet? 

Der Mietzins ist in der aktuellen Leistungsvereinbarung (2016) in Ziff. 14 sowie Anhang 1 geregelt. Unter Punkt 
5 des Anhangs ist ersichtlich, dass 2016 seitens des Alterszentrums pro Bewohner und Pflegetag eine Miete 
von Fr. 41.- erhoben wird (zzgl. Nebenerträge, siehe Frage 12). 

Auf das Jahr 2017 wird der Mietzins angepasst (siehe Antworten zu den folgenden Fragen). 

ZUR FRAGE 9: 

Wie hoch müsste die vollkostendeckende Miete sein, wenn man die massiv höheren Investitionskosten 
für die Erweiterung und Sanierung des AZB mitberücksichtigt? 

Der Verwaltungsrat und der Stadtrat haben sich in den letzten Monaten intensiv mit dem künftigen Mietzins-
modell auseinandergesetzt. Dabei haben sie sich darauf geeinigt, ab dem Jahr 2017 von der bisherigen 
Marktmiete auf ein Vollkostenmodell zu wechseln. Dieses ist für beide Vertragsparteien kalkulierbarer und 
nachvollziehbarer. Zudem werden klarere Regelungen in Bezug auf Unterhalts- und Nebenkosten vereinbart, 
welche sich am Obligationenrecht und der allgemeinen Praxis orientieren. Dadurch werden saubere Schnitt-
stellen geschaffen.  
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Die vollkostendeckende Miete basiert auf verschiedenen Faktoren. Statisch sind der Abschreibungssatz von 
3,0 % gemäss HRM 2 und der Sachfolgekostensatz von 0,8 %. Dynamisch sind der massgebende Gebäude-
wert aufgrund der Schätzung und der jährlichen Anpassung (wertvermehrende Investitionen, Teuerung) durch 
die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich und der Anlagewert, welcher bei wertvermehrenden Investitio-
nen ebenfalls verändert wird. Der für die mittlere Verzinsung massgebende Referenzzinssatz für Mietverhält-
nisse wird je nach Verlauf des Finanzmarktes durch den Bund angepasst. 

Für das Jahr 2017 ergibt sich folgende Berechnung: 

Abschreibung auf Gebäudewert: Fr. 39‘140‘000.- x 3 % Fr. 1‘174‘200.- 

Mittlere Verzinsung des gesamten Anlagewerts: Fr. 60‘955‘000.- x 1,75 % Fr.  1‘066‘710.- 

Sachfolgekosten: Fr. 39‘140‘000.- x 0,8 % Fr. 313‘120.- 

Total Fr.  2‘554‘030.- 

Hinzu kommt die Miete für die Tiefgaragenplätze von Fr. 52‘800.- pro Jahr sowie Auswärtigenzuschläge von 
rund Fr. 200‘000.-, die Ende Jahr an die Stadt abgetreten werden. Insgesamt beträgt der Mietertrag für das 
Jahr 2017 rund 2.8 Millionen Franken. Der Stadtrat erachtet das nun definierte Modell als fair, klar und 
transparent. 

Hinweis: Eine Anpassung des aktuell historisch tiefen hypothekarischen Referenzzinssatzes um 0,25 % löst 
gemäss der Berechnungsmethode eine Mietzinsanpassung von rund Fr. 152‘000.- aus.  

ZUR FRAGE 10: 

Bis wann darf die Bevölkerung damit rechnen, dass der Stadtrat vom verselbständigten AZB eine voll-
kostendeckende Miete bzw. die anno 2006 angekündigte Miete von 3 Mio. Franken erhebt? 

Wie erwähnt wird der Stadtrat im kommenden Jahr im Zusammenhang mit der Leistungsvereinbarung 2017 
eine vollkostendeckende Miete von Fr. 2‘554‘030.- (zzgl. Auswärtigenzuschläge und Miete Tiefgarage) erhe-
ben. Die Miete wird jeweils aufgrund des unter Frage 9 beschriebenen Mechanismus für das Folgejahr festge-
legt. Aufgrund des derzeitigen Referenzzinssatzes von 1.75 % erweist sich eine Miete von 3. Mio. Franken als 
unrealistisch. Mit der nun angewendeten Berechnungsmethode und dem zum Zeitpunkt der Abstimmungs-
weisung im Jahr 2006 massgebenden Referenzzinssatzes von 3 % würde ein jährlicher Mietertrag von 
Fr. 3‘316‘000.- (zuzüglich Auswärtigenzuschlag von rund Fr. 200‘000.- und Miete Tiefgarage von Fr. 52‘800.-) 
resultieren. 

ZUR FRAGE 11: 

Wie müsste die aktuelle Mietzinsregelung in den Leistungsvereinbarungen der nächsten 2 bis 3 Jahre 
etabliert angepasst werden, um die angekündigten jährlichen Mieteinnahmen von zumindest 3 Mio. 
Franken zugunsten der Stadt zu erreichen? 

Der Stadtrat wird ab 2017 – und in den Folgejahren – die oben ausgeführte Berechnungsmethode anwenden. 
Dabei werden jeweils die per Stichtag 31. März vorliegenden Daten für die Berechnung des Mietzinses des 
Folgejahres massgeblich sein.  
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ZUR FRAGE 12: 

Fliessen zwischen der Stadt und dem AZB neben der Miete noch weitere Mittel hin und her, welche die 
Immobilie (nicht den Pflegebetrieb) betreffen?  

Es bestehen aktuell noch folgende Mietverträge, welche Räumlichkeiten des AZB betreffen:  

Abteilung Schule, Gymnastikraum Fr. 12‘500.- * 
Lebensphase3, Büro- und Schulungszimmer Fr.  13‘163.- * 
AZB, 20 Parkplätze in der Tiefgarage Fr.  52‘800.- 
SPITEX Kempt, Büroräume (gekündigt per 30.09.2016) Fr.  39‘000.- * 
 
Jährlicher Mietertrag Fr.  117‘463.- 

* In der neuen Berechnungsmethode sind diese Räumlichkeiten Teil der vollkostendeckenden Miete von  
Fr. 2‘550‘000.-. 

Weiter bezahlt das AZB gemäss aktueller Leistungsvereinbarung für auswärtige Bewohner (mit Wohnsitz aus-
serhalb Illnau-Effretikon oder Lindau in den letzten zwei Jahren) einen Auswärtigenzuschlag von Fr. 40.- pro 
Tag und Bewohner, sofern dadurch kein Aufwandüberschuss in der Jahresrechnung erzielt wird.  

Im Weiteren besteht ein kostenneutraler Wärmeliefervertrag. 

ZUR FRAGE 13: 

Wie kommt in der Taxordnung die Pensionstaxe pro Tag zustande, welche die Bewohner/innen zu be-
zahlen haben? Wo stehen die Pensionstaxen im Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen Alters- 
und Pflegezentren, die auf gleich hohem Niveau Wohnen im Alter mit Betreuung und Pflege anbieten? 
(z.B. Vergleiche mit Pflegezentrum Spitz Kloten oder Pflegezentrum Rotacher Dietlikon) 

Siehe Ausführungen in der Antwort zu Frage 14.  

ZUR FRAGE 14: 

Wie kommt in der Taxordnung die Betreuungstaxe pro Tag zustande, welche die Bewohner/innen zu 
bezahlen haben? Wo stehen diese Betreuungstaxen im Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen 
Alters- und Pflegezentren, die die auf gleich hohem Niveau Wohnen im Alter mit Betreuung und Pflege 
anbieten? (z.B. Vergleiche mit Pflegezentrum Kloten oder Pflegezentrum Rotacher Dietlikon) 

Die Pensions- und Betreuungstaxen basieren auf der betrieblichen Kostenrechnung des AZB und den gesetzli-
chen Grundlagen gemäss kantonalem Pflegegesetz vom 22.September 2010: 

§12 Abs.2: „Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder 
beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Ver-
pflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der 
Jahresrechnung aus“. 
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INSTITUTION  
BASIS 2016 

PENSIONSTAXE  1ER-
ZIMMER  
(IN FR.)  

PENSIONSTAXE 2ER-
ZIMMER 
(IN FR.) 

BETREUUNGSTAXE  
(IN FR.)  

TOTALKOSTEN 

1ER-ZIMMER 

TOTALKOSTEN 

2ER-ZIMMER 

AZB 
Effretikon 

152.00 135.00 Besa 0-2: 40.00 

Besa 3-12:  50.00 

Demenzabt.:  75.00       

192.00 

202.00 

227.00 

175.00 

185.00 

210.00 

Im Spitz 
Kloten 

135.00 100.00 45.00 180.00 145.00 

Rotacher 
Dietlikon 

219.00 151.00 

3er-/4er-Zi.: 129.00  

60.00 

60.00 

279.00 

189.00 

211.00 

189.00 

KZU 
Bassersdorf 
und Embrach 

165.00  
bis 185.00   

135.00 70.00 235.00 
bis 255.00  

205.00 

 

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES RESSORTS GESUNDHEIT 

BESCHLIESST: 
 
1. Die vorstehende Antwort wird zu Handen des Grossen Gemeinderates verabschiedet. 

2. Als zuständiger Referent für allfällige Auskünfte wird Mathias Ottiger, Stadtrat Ressort Gesundheit, be-
zeichnet. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (zur Weiterleitung an den Grossen Gemeinderat inklusive 

Rahmenvertrag 2016 – 2020 und Leistungsvereinbarung 2016) 
b. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
c. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Märtplatz 19, 8307 Effretikon  
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Hochbau 
f.  
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Stadtrat Illnau-Effretikon 
 

  

Ueli Müller  Peter Wettstein 
Stadtpräsident  Stadtschreiber 
 

Versandt am: 26.09.2016  
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